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Abkürzungsverzeichnis

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
BFOM Bundesgesetz über die Förderung von Online-Medien

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

SSR Société suisse de radiodiffusion
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
LFML Loi fédérale sur l’aide aux médias en ligne
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Fernmeldegesetzes im April 2007 wurde das
Verschicken von unerwünschten Werbemails (Spam) strafbar. Künftig wird es unter
Geld- oder Freiheitsstrafe verboten sein, via E-Mail unaufgefordert Massenwerbung zu
versenden oder solche Sendungen in Auftrag zu geben, ohne vorher die Einwilligung der
Empfänger eingeholt zu haben. Zudem müssen immer ein korrekter Absender
angegeben und eine Ablehnungsmöglichkeit angeboten werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.2007
ANDREA MOSIMANN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Erneut beriet die KVF-NR im Februar 2021 ausführlich über das umfangreiche
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und damit verbunden auch über die
Schaffung des neuen Bundesgesetzes zur Förderung der Online-Medien (BFOM). Auch
eine Anpassung des Postgesetzes sowie des RTVG wurden thematisiert.
Die Kommission sprach sich vor der anstehenden nationalrätlichen Debatte im Rahmen
der Frühjahrssession 2021 für die Schaffung des BFOM aus. Wie bereits im Herbst 2020
der Nationalrat, stellte sich damit auch die Kommission gegen ihren zuvor gemachten
Antrag, das Paket zur Medienförderung aufzuteilen und das BFOM aus der Vorlage zu
streichen. Die Schaffung des BFOM soll also Bestandteil des Massnahmenpakets
bleiben. Eine Mehrheit der Kommission wollte für Online-Medien den maximalen Anteil
der Förderleistungen am anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent festlegen, weil die
Online-Medien längerfristig via Markt und nicht über Subventionen finanziert werden
müssten. Eine Kommissionsminderheit forderte allerdings, den Anteil bei 80 Prozent
des Umsatzes festzulegen, damit auch kleinere Medienanbieterinnen kostendeckend
Online-Inhalte produzieren können. Dass neue und kleinere Online-Medienhäuser
Unterstützung erhalten sollten, hiess die Kommission grundsätzlich gut: Mit 14 zu 10
Stimmen und 1 Enthaltung beantragte sie die Beibehaltung der sogenannten Holding-
Klausel im neuen Gesetz, mit der ein Ausgleich zwischen grossen Medienhäusern und
kleineren Medienanbietern geschaffen werden soll, um der fortschreitenden
Medienkonzentrierung entgegenzuwirken. Auch stimmte eine Mehrheit der KVF-NR mit
17 zu 7 Stimmen dafür, neu gegründete Online-Medienunternehmen in ihrer Startphase
stärker zu unterstützen.
Darüber hinaus empfahl die Kommission ihrem Rat bezüglich der mittels Postgesetz
geregelten indirekten Presseförderung dem Bundesrat zu folgen und zugunsten der
Mitgliedschafts- und Stiftungspresse zu entscheiden. Ferner wollte die Kommission im
RTVG einen Artikel aufnehmen, welcher eine Einschränkung von Online-Textbeiträgen
der SRG vorsieht. Zusätzlich soll allen Institutionen angeboten werden, bei Aus- und
Weiterbildungen finanzielle Unterstützung beanspruchen zu dürfen. Damit solle der
Medienmarkt kompetitiver gestaltet und das Medieninteresse der jüngeren Generation
gefördert werden.
Für die vorgeschlagenen Massnahmen und Änderungen sah die Kommission eine
Laufzeit von fünf Jahren vor. Den so ausgearbeiteten Entwurf hiess sie mit 13 zu 7
Stimmen bei 5 Enthaltungen gut und legte ihn dem Nationalrat vor. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.02.2021
CHRISTIAN GSTEIGER
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Neue Medien

Der Bundesrat gab gegen Jahresende zwei Vorentwürfe für neue Bestimmungen bei der
Verfolgung der Internet-Kriminalität in die Vernehmlassung. Die Strafverfolgung würde
in diesem Bereich weiterhin in der Kompetenz der Kantone bleiben, aber der Bund soll
zusätzliche Koordinationsfunktionen erhalten. So sollen die Bundesstellen
(Bundesanwalt und Bundeskriminalpolizei) erste Ermittlungen durchführen können,
wenn noch Unklarheit über den zuständigen Kanton herrscht. Mit einer zweiten
Gesetzesrevision möchte der Bundesrat die strafrechtliche Verantwortung der Provider
von Internetleistungen präzisieren. Wie bisher sollen die Anbieter von Inhalten
(Content-Provider) für die von ihnen ins Netz gestellten Informationen voll
verantwortlich sein. Wer bloss Speicherplatz für Content-Provider anbietet (Hosting-
Provider), macht sich nur bei vorsätzlichem Aufschalten von illegalen Inhalten strafbar;
er ist zudem verpflichtet, den Zugang zu als illegal erkannten Inhalten zu sperren und
diese den Behörden zu melden. Grundsätzlich nicht verantwortlich sollen die so
genannten Access-Provider sein, welche in rein technischer und zudem automatisierter
Manier den einzelnen Nutzern den Zugang ins Internet ermöglichen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2004
HANS HIRTER

1) BZ, 15.3.07; NZZ, 15.3. und 31.3.07.
2) Medienmitteilung KVF-N vom 16.02.21; CdT, 17.2.21
3) NZZ, 11.12.04. Siehe auch Lit. Moreillon.
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